
 

HLV-Kreis Wiesbaden 
E-Mail: info@hlv-kreis-wiesbaden.de 

 

HLV-Kreis Wiesbaden, Stefan Wellenhöfer, Asternweg 54, 65201 Wiesbaden 

An die Vorsitzenden/Abteilungsleiter der 
Leichtathletikvereine in Wiesbaden 
 
HLV-Geschäftsstelle m.d.B.u.W. an das HLV-Präsidium 
 
Herrn Leiter des Sportamtes Wiesbaden  
Herrn Vorsitzenden des Sportkreises Wiesbaden 
 
Jeweils per E-Mail 
 
 

E I N L A D U N G 
 

(Veröffentlichung im Internet/Versand per E-Mail gilt als 
ordnungsgemäße Einladung) 

 
 
Liebe Leichtathletinnen und Leichtathleten, 
 
hiermit lade ich alle recht herzlich ein zum ordentlichen  
 

Kreistag 
des 

Leichtathletik-Kreises Wiesbaden 
 
Termin: Donnerstag, 14. März 2019 
 um 19:00 Uhr 
 
Ort: Vereinsheim des 1. SC Kohlheck 
 Schönbergstraße 74 in 65199 Wiesbaden 

 
(auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen: Haltestelle 

Helmholtzstraße mit Linienbus Nr. 4 der ESWE) 
 
 
Vorläufige Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung  

2. Totenehrung 

3. Grußworte 

4. Feststellung der Stimmberechtigten 

Datum 22.01.2019 
 
Ansprechpartner: 
Stefan Wellenhöfer 
info@wiesbaden.hlv.de 
 
 
Leichtathletik-Kreis  
Wiesbaden 
 
Geschäftsstelle: 
Helmut-Schön-Sportpark 
(Haupttribüne) 
Postanschrift: 
Stefan Wellenhöfer 
Asternweg 54 
65201 Wiesbaden 
 
Telefon: 
0611-58018211 
 

 
Der 
Leichtathletik-Kreis  
Wiesbaden 
 
ist organisiert bei: 
 
Hessischer Leichtathletik-Verband 
Otto-Fleck-Schneise 4 
60528 Frankfurt am Main 

Tel.: 069-6789-211 
Fax: 069-679708 
www.hlv.de 
 
Präsidentin: 
Anja Wolf-Blanke 
 
Vereinsregisternummer 4203 
Amtsgericht Frankfurt am Main 
 

 

mailto:info@wiesbaden.hlv.de


 

5. Bericht des Vorstandes 

6. Kassenbericht 

7. Bericht der Kassenprüfer 

8. Aussprache über die Berichte 

9. Entlastung des Vorstandes 

10. Wahl eines Wahlleiters1 

11. Vorstandswahlen gemäß § 20 der Verwaltungsordnung des HLV 

12. Wahl der Kassenprüfer 

13. Wahl der Delegierten für den HLV-Verbandstag 

14. Anträge 

15. Verschiedenes 
 
 
Anträge zu TOP 14 müssen spätestens zwei Wochen vor dem Kreistag schriftlich oder per E-Mail beim 

Kreisvorsitzenden eingegangen sein. 

Jeder Verein hat pro angefangene Hundert gemeldeter Mitglieder gemäß der Erhebung des LsbH eine 

Stimme. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Stimmrecht persönlich auszuüben und 

Stimmhäufung nicht erlaubt ist. 

 
Hinweis: 
Die Bestandserhebung kann am Kreistag eingesehen werden. 
Die Satzung des HLV ist über dessen Internetseite www.hlv.de abzurufen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 

 

 
          1. Vorsitzender 

                                                           
1 aus Gründen der Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet, Frauen sind aber selbstverständlich mit inbegriffen. 

http://www.hlv.de/

